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Supplement Supplement
zu Nr, 95 aes „Schweizerischen. llanAeUamtablaltes" vom 9. März 1906. au n» 95 de la „Fenke offizielle misse du commerce" du 9 mars 1906.

JProrvieorische 3?ublikä.tiön

Handelsvertrag
zwischen dar

Schweiz uxlcL Oester-r-eicli-IJngax-n.

Der neue Handelsvertrag zwischen der Schweiz und Oesterreich-Ungarn wird heute in Wien unterzeichnet werden und tritt unter Vorbehalt

der parlamentarischen Ratifikation am 12. März provisorisch in Kraft Wir publizieren nachstehend aus dem Vertragstarif für die Einfuhr in die Schweiz

diejenigen Positionen, bei denen eine Aenderung der seit dem i. Januar 1906 erhobenen Ansätze des neuen Gebräuchstanfes eintritt Der Vertragstarif
für die Einfuhr in Oesterreich-Ungarn •'ist mit Ausnahme von einigen Details ganz reproduziert .Da der fertige Vertrag noch nicht vorliegt, so behalten

wir uns allfällige Berichtigungen und Ergänzungen vor.

A. Zölle bei der Einfuhr in die Schweiz.
Der seit dem 1. Januar 1906 geltende Zoll ist bei jeder Position in Klammern beigefügt.

T.rif-Nr.
Irr. per q

15 Malz (provisorisch 1. —) —. 80
69 Zucker: T

in Hüten,. Platten, Blöcken etc.; Abfall von raffiniertem Zucker
(10.—) 9.—

(Infolge dieser Herabsetzung wird der Ansatz für Nr. 70:
Zucker geschnitten oder fein gepulvert, von Fr. 11.50 auf Fr. 10.50 •

ermässigt, weil die Differenz zwischen den Ansätzen für die Nrn. 69
und 70 nach dem Handelsvertrag mit Deutschland Fr. 1.'50 nicht
übersteigen darf.) •

156 a Daunen (Flaum): roh, nicht gereinigt, in hydraulisch gepressten oder
in andern Ballen im Gewichte von mindestens 100 kg (10. —) 1. —

187 Vorgearbeitete Bestandteile von. Lcderwaren, Schuhwaren ausge¬
nommen (45. —) •. : 30. —

189 Fertige Bestandteile vou Lederwaren für die Sattlerei, nicht montiert,
nicht zusammengesetzt, wie: Scheuleder, Schweifmetzen, Schlaufen
aller Art zu Pferdegeschirren, etc. (40. —) 30. —
Baii- und Nutzholz, in der Längenrichtung gesägt oder gespalten,

auch fertig behauen (vor. 1. Januar —.70, seither prov.—.85):
236 Laubholz (anderes als eichenes) —.SO
237 Nadelholz ' " —.80

Für jährlich 80,000 q tannene Schnittwaren aus dem
österreichischen Grenzbezirk und aus Liechtenstein wird der bisherige
Zoll von 70 Cts. zugestanden.

ad 239 Gesägtes Fasshölz') frei
242 Fertige Bodenteile aller Art für Parketterie, unverleimt (bis 1. Januar

3. —, seither provisorisch 5. —) 5. —
Für jährlich 2500 q aus dem österreichischen Grenzbezirk

nnd aus Liechtenstein wird der bisherige Zoll von Fr. 3.—
zugestanden.

246 Holzschacliteln aller Art für Zündhölzer, auch mit Papierüberzug nnd
mit Reibfläche versehen (8. —) • .' 6. —

249 Naben, Landenbäume nnd Felgen, unfertig, nur gesägt oder gespalten
(1.50) '. 1 1.—

ex259bis Sitzmöbel aus gebogenem Bnchenholz (bis 1. Januar 12. —; seither
ex 264 provisorisch : rohe 15-—, andere 20.—) 15.—

292 ' Pappen, graue, sowie Holz-, Stroh- und Lederpappen, etc. (bis 1. Ja¬
nuar ' 3. 50,' seither provieorisch 41 50) • 4. —

Hieher' gehören ' auch auf ein oder zwei Seiten beschnittene
Pappen. — Pappen von weniger als 0,5 m3 (bisher 0,6 m3) Fläche
sind als zugeschnittene Pappen1 nach Nr. 330 (25.—) zu verzollen.

806e(neu) Papiere und Kartons mit gepressten und gesägten Dessins (chagri-
niert, moiriert, gauftriert, etc.) (16.—) ' 10. —

325/327 Photographien und andere Bilder, eingerahmt (75. —) 65. —
377 b Buchbinderlcinwand, gemustert (cliagrinicrt, gepresst, gauffriert, etc.)

(30.—) 15 —
ex 680 Abdampfschalcn, Reibschalen, Mensuren und Standgefässc aus Por¬

zelan (16.—) 1 8.—
694 c Hohlglas und Glaswaren aller Art, geschliffen, graviert, gefärbt, ver¬

goldet etc., ausgenommen Trockenplatten und Taschenuhrengläser
(provisorisch 18.—) i .' 15.—

NB. ad 728. Gussstähldraht zur Drahtseilfabrikation, unter 2 mm Dicke und
mit mehr als 200 kg Festigkeit per mm3, gegen Nachweis der
Verwendung (4. 50) —.60

890 Maschinen für den Buchdruck und andere graphische Gewerbe ; Buch-
bindereimaschinch (4. —). 2. —

980 Quell- nnd Badesalze, Moorextrakte, für den De.tailverkauf herge¬
richtet oder fertig dosiert (10.—) 5.—

1154 Integrierende Bestandteile von Sattlerwaren und Reise.artikeln, wie
Bügel, Gebisse, Kofferschlösser' und Wagenbeschläge (26.—) 20. —

Für folgende wichtigere. Einfuhrartikel sowie für alle andern
bleiben die seit dem 1. Januar" 1906 geltenden Zölle unverändert:

') Blihtr wie Schnittwaren d. h. seit dorn 1. Januar 1906 prorisorijoh : eichenes —. 50, nne
anderem Hole —.65. • • '

Gerste (—. 30\ gedörrtes Steinobst (3.—), Pile- nnd Kristallzucker

(7.50), roh behanenes Bau- und Nntzholz (—.20), eichene
Schwellen (—.45), andere Schwellen (—.80), eichene Schnittwaren
(—.50), gebleichte Cellulose (2.25), Mineralwasser (1.50), Benzin

(-. 30).

B. Zölle bei der Einfuhr
in das österreichisch-ungarische Zollgebiet.

-Der alte, bis zum 1. März 1906 angewendete Zoll ist'bei jeder Position in Klammern
beigefügt. Die ermassigten Ansätze sind halbfett gedruckt.

TarifJUr ZOllSIIMtZ
Tarif-Nr. Kronen per 4
ex 37 Aepfel, Birucn und Quitten, unverpackt (frei) frei

Aepfel, Birnen und Qnitten, ledig in Säcken:
im Rohgewichte von mindestens 50 kg:

vom 1. September bis 30. November (frei) frei
vom 1. Dezember bis 31. Angust (frei) 2.—

im Rohgewichte unter 50 kg (frei) | 2. —
Hauszwetschgen:

vom 1. September bis 30. November (frei) frei
vom' 1. Dezember bis 31. Angust (frei) 2.40

Anmerkung. Aepfel, Rirnen und Qnitten, frisch, werden als unverpackt,

bezw. als ledig in Säcken behandelt, wenn sie lose oder
in Säekcn von mindestens 50 kg Rohgewicht "in Wagen eingehen,
die mit nicht mehr als 8 Abteilungen versehen sind. Die Wagen-
abteilnngen dürfen mit Stroh belegt oder bedeckt oder mit Papier
oder Stroh ausgeschlagen sein nnd können auch durch Strohlagen
hergestellt werden.

pei Slflck
65 Kühe (7.14)

"
30. —

66 Jungvieh (5. 95) 18. —
67 Kälber (3.57) 5. —

ex 68 Ziegen (1.19) 2.50

„ per q
ex 114 Gezuckerte Teigwaren (83. 33) S5. —
ex 119 Käse :

ex a. Sbrinz(Spalcn-, Reib-)käse in mühlsteinförmigen Laiben von 18
bis 25 kg, im Durchmesser von 45 bis 55 cm und in der Höhe
bis 11 cm (23. 81) .- 12. —

b. Hartkäse in miihlsteinförmigen Laiben:
im Gewichte von 50 kg und mehr (11.90) 12.—
im Gewichte von weniger als 50 kg (11.90) 14.—

ex 127 Schokolade und Milchschokoladc, fest; Schokolade- und Milchschoko-
'

ladefabrikate aller Art (115.95l) 12o. —')
Flüssige Milchschokoladc mit nicht mehr als 10°/o Kakao, anch

in luftdicht verschlossenen Gefassen (115. 95l) 25.—l)
— Anmerkung. Für den Fall einer Ermässigung des Kakaozolles

oder der Zuckerverbrauchsabgabe wird eine Herabsetzung des
Zollsatzes lür Artikel der Tarifnnmmer 127 nach Massgabe des
prozentuellen Gehaltes an Kakao, bezw. Zucker eintreten,

ex 131 Sterilisierte Milch und Rahm, in luftdicht verschlossenen Gefassen
(47.62) frei

Anmerkung. Die Gefässe sind ebenfalls zollfrei, sofern sie innerhalb

von 6 Monaten wieder ausgeführt werden,
ex 132 .Milch, eingedickt (kondensiert) oder getrocknet, ohne Zuckerzusatz,

in. luftdicht verschlossenen Gefässen (47.62) 10.—
ex 132 Milch in Blöcken von mindestens 10 kg, auch mit Zuckerzusatz

(83.33). ". 35. —3)
Anmerkung.Bci der Verzollung wird der zum Schutze der Blöcke

dienende Ueberzug aus Kakaobutter oder andern Substanzen ausser
acht gelassen. • • - -

ex 131/132Kindermehl, mit oder ohne Zusatz vou Zucker (47.62, sowie 4.76
Zuschlag lür den Zuckergehalt) 48. — 3)

exl81/132Suppen- und Speisewürze, flüssig, in Gelassen von mehr als 50 kg
(Maggiwürze und ähnliche Fabrikate) (.85- 71) 36. —

ex 181/132Suppen|äbrikate. aller'Art, auch Fleischsuppc, in festem Zustande,
von Art der Maggifabrikate (Fleischextrakt, fest 71. 43, andere 35. 71) 30. —

*) Inkl. Zollenschlag von 8. 30 für den Zuckergehalt. 2) Ein Zollzuichlag für den Zuckergehalt
wird nioht erhoben, Für deuFall einer Herabsetzung der Zuckerverbrauohsabgabe wird eine prozentuell«
Zollreduktlon nach Maeegabe des zur Herstellung des Produktes verwendeten Zuckere eintreten.



T»ri!-Nr.

fx 162 Galläpfel- und Sumacliextrqkt, rein, niclit mit audcru.Staffen gemischt,
:
flüssig (3! 57)' •

•' " "• 3.60
ci 163 Farbstoffextrakte, natürliche, nicht besonders benannte, flüssig, auch

znm Gehraneh in der Textildruckerei und -Färberei hergerichtet (3. 57) 4. 25

Anmerkung. Unwesentliche Beimeugnngen eines Beizmittels bleiben

ausser Betracht.

Anmerkung zu den Nrn. 183 bis 186. Gedämpltc Baumwollgarne

sind wie rohe zu behandeln (bisher in duuklorii Nuancen wie
gefarhte).

169 Asplialtbitnmeu (2.38) 2.50
ex 188 Baumwollgarne, einfach, roh:

1) Schussgarne für die Halbseidenweherei, in l'inkopsformat, auf
kurzen oder auf durchgehenden Hülsen, die nicht über 13 cm
lang nud nicht über 22 mm dick sind, unter Kontrolle:

über Nr. 29 bis Nr. 50 englisch (33. 33) 23. —
über. Nr. 50 bis Nr. 70 eugliseli (83. 33 und 28. 57) 28. —

2) Alle übrigen Garne, einfach, roh:
über Nr. 12 bis Nr. 29 englisch (19. 05) 19. —•

über Nr. 29 bis Nr. 50 englisch (33. 33) 33. —
über Nr. 50 bis Nr. 70 englisch (38. S3 und 28. 57) 3S. —
ulier Nr. 70 bis Nr. 80 eugliseli (2S. 57) 43. —

ex 184 Baumwollgarne, dubliert, roll:
Für die Halbseidenweherei, sowie zur Tnll-, Vorhang- und Spitzen¬

fabrikation, unter Kontrolle:
über Nr. 29 bis Nr. 50 (38.08) wif 28!—'
über Nr. 50 bis Nr. 60 (3S. 08) • 35. —

ai2 1S5<?. Baumwollgarne, drei- oder mehrdrähtig nher Nr."60, englisch, zum
Sticken, unter Kontrolle (42. S6) 35.

Anmerkung zu Nr. 188. Als für den Detailverkauf adjustierte
Garne (bisher 83.33. neu 83.—) sind zu verzollen:
a. Garne in den verschiedenen .kleinen Aufmacliuiigeh,. d.'.h. auf.

Pappbriefen, Scheiben, Ringen, Pappspulen, Wiekelsternch'u. dgl.,'
in Kartons oder Lnxuspapier sortierte oder verpackte Garne
(einschliesslich des Gewichtes der Kartons etc.), Garne in Docken
(kleinen Sträbnehen) und in Knäueln: z;

b. Garnsträhue. die in einer über die fiir Webzwecke notwendige
Fitzung (mit kreuzweise lose durclilaufendeu, die Strälmteilc
nicht lest umschlicssenden und durch Knoten abbindenden Faden)
hinausgehenden -Weise abgehandelt sind, so class der Strähn
dnreh Zorreissen an den Abknotungsstellen in-kleine .selbständig
verwendhare Docken zerfällt: hei Eisengarnen in. Strähnen
begründet die über die'für'Webzwecke notwendige Fitzung liinaus-
geheude Ahknotung noch uiclit die Verzollung nach Nummer. 18S;

Doch sind die mit hauptzollamtlichen Befugnissen ausgestatteten

Zollämter ermächtigt, adjustierte Garne, che naehgewie-
senermassen nnr einer falirikmässigeu Verwendung (wie zur
Posamentenfabrikation, zum Umspiunen von Kaheln etc.) zugeführt

werden, uach ihrer sonstigen Beschaffenheit dann zu
verzollen, wenn'sich die Partei aut'-der Warenerklärung schriftlich
bereit 'erklärt,- eine zeitweilige finänzamtlich'e Nachschau in ihrem
Fahriketablisscment selbst zur Kontrolle der tatsachlichen fahrik-
mässigen Verwendung des Garnes zuzulassen.')

ex 191 a Baumwollgewebe aus Garn über Nr. 50 bis und mit Nr. 100,
roh. ungemnstert, auch ausgewaschen, zum Besticken, unter Kontrolle
(83:33) v

' 85.—
ex 192 Baumwollgewebe aus Garn uher Nr. 100, roh, ungemustert, auch

ausgewaschen, zum Besticken, unter Kontrolle (166.67) 170.—
exl91 192Plattstiehgewebe aller Art, ohne Rücksicht auf die Feinheit der

verwendeten Garne, auch mit Not=aum: roh,. gehleicht, gefärht,
bedruckt, bnntgewebt (bisher meist 238-10) 260. —

ex 194 Baumwolleue Reklamehändcr aus zusammengeklebten Baumwoll¬
faden, auch gefärbt oder bedruckt (202. 33) 180.—

Anmerkung. Unter Reklamehändern werden die zum Binden
von Paketen u. dgl. dienenden, nicht über 5 mm breiten Streifen

.aus zusammengeklebten, auch verschieden gefärbten-Baumwollfäden
.verstanden; sie können auch mit Firma, Adresse etc. bedruckt sein,

ex. 195 Glatte Tülle, roh, auch ausgewaschen, zum Besticken; 'unter Kontrolle
(Fr. 83.33) : S5. —

AVg'. Anmerkung betr. alle Stickereien (auch Aetzware).
Nähstiche, wodurch ' eibzelne Stickerei-, Spitzen- oder Lnftstickereirap-
porte oder Teile (Motive) davon'der Fläche oder der Höhe - nach
zusammengesetzt und zu Metericare aneinandergereiht sind,.bleiben
ansse'r Betracht (bisher' unterlagen diese Artikel als Konfektionswaren

dem Gencraltarif mit 40° 0 Zuschlag: die Zölle betrugen fiir
baumwollene 1000 Kr., für seidene 1667 Kr.).

Fur die Verzollung von Stickereien Dt der Grundstoff massgebend
und hleiht das Stickmaterial, soweit im Tarife hieriiher nicht besondere
Bestimmumrcn enthalten 'sind (s. die Nr. 235 und 236), ausser
Betracht. Dies gilt auch für als-Stickmaterial "verwendete.Metallfäden

• (Draht oder Lahn): •

Applikationsstickereien, bei denen der Grundstoff mit Mull oder
Tiill durch Aufsticken von Mustern derart verbunden ist, dass die

Mnstrr durch Ausschneiden des auf- oder darunterliegenden Stoffes
sichtbar werden, gehören nicht zu den genähten (tegemtäuden der
Nr. 274, sondern sind als Stickereien zu verzollen'.

Textilwaren, in die nur Buchstaben, wenn auch verschlungene
oder in sieh selbst verzierte (Monogramme, Zierbuchstaben u. s. w.)
oder Namen, Nummern oder ' dergleichen eingestickt sind, werden

•nicht zu den Stickereien gcrcelinct.
• Für sämtliche als Konfektion zu verzollende Stickereien wird der

Zuschlas in der Höhe'von 40" u' znm'vertragsmässigen Zoll erhoben.

ex 197 Baumwollene Luftstickereicü (Aetzware) (535. 72) 660. —
198 Baumwpllstickereien:

a. Besatzstreifen (handes, entredeux) (476, 19) 480. —
b. Tülle, und Spitzen, bestickt (Artikel. der'Vorhangstickerei in

Kettenstich 357.'14, andere 476.19):
1) Vorhangartikel und Möheldeeken ans glattem Tüll in Ketteu-

stichstickerei,'auch mit andern Zierstichen, welche nach dem

Prinzip der Ketten.stichstickerei hergestellt' sind, auch mit
Spachtektich (Spinnen), Lang3tich, Schnurstich oder Höhlstich

nud Applikation von Cambric, Musselin und dergleichen
Geweheu, sowie auch mit aufgenähten Effekten, wie. Ringen,
Rosetten, Bollen etc: • 350. —

2) Andere ' 660.—
c. nicht hesonders .benannte :

1) Artikel der Kettenstichstickerei, auch mit Spachtcls'tichcu
(Spinnen), Laugstich und Schnurstich (Vorhangartikcl 357.14,
andere 476. 19) 350. —

2) Andere (476. 19) 480. —
212 Lcincuc Stickereien (476.19), auch Luftstickereien (Aetzware) (714.29): 0n«n"

ex 225 Kammgarne, nicht besonders henannte :

a. roh. einlach:
1) bis Nr. 45 metrisch (19. 05) 12- —
2) über Nr. 45 metrisch (23. 81) 21. —

1) Die Definition lautete nach dem alten "Warenverzeichnis zum Tarif wie folgt: „Adjustierte Game
sind alle einfachen, dubliertco oder gezwirnten Baumwollgame, die in verschiedenen kloioen Aufmachungen,
d. h. auf Pappbriefen, Scheibon, Hingeu, Ifolzspnlen, Wickclsternen u.'dergl., in Knüueln,' Docken,
(kleinen Strlhuchen), auch sortiert oder verpackt in Kartons oder Lnxuspapier, für den Kleinhandel
vorgerichtet, eingehen'-. ' ' *

fl'.

Tarif-Nr. \ Zottansalz
» sa Kronen p. q' b. roh, dubliert oder mehrdrähtig:

Vitt'} s'ü ijibis'i-Nr.' 45 'metrisch (28.'57) A -V 17.—
2) iiher Nr. 45 metrisch (38. 88) 29. —

ex 200 Wirk- und Strickwaren, ausgenommen Strümpfe, Socken und Hand-
undcx238 schuhe: mit-Näharbeit: ••

aus Baumwolle (800.—) 1 300.—
ans Wolle (383.83) 250.—,

Hinsichtlich der Anmerkungen wird auf die demnächst
erscheinende amtliche Vertragsausgabc verwiesen.

Stickereien aller Art auf Wolle:
235 mit Seide bestickt (585.72) •• 600.—
236 mit andern Materialien bestickt (476.19) 500. —

ex 289« Krollhaare, auch mit andern groben Tierhaareu oder vegetabilischen
Faserstoffen gemengt (frei) ig.

ex 242 Seide (ahgch;ispclt oder filiert), auch'gezwirnt: p-
b. weiss gemacht (degiimmiert) (83:38) L' f. C-. X V.' >804

1) schwarz (83. 33) 80. —
2) in andern Farhcn (83.33) 90.—

ex 243 Florettseide (Scidenabfällc, gesponnen), auch gezwirnt:
a. roh oder weiss gemacht (frei); Violettgaruc (83.83) frei
b. gelarbt:

^ 1) schwarz (83.33) 80.
.4 «x % 2)..in auderil Farben (S3. 33).

'

90.—
~

24'6^ ,Zwirn-.-lu's'.Bcicle^Elorett- oder Kunstseide, auch in Verbindung mit
andei'iKSpimilitfitcrialien, weiss gemacht oder gefärbt, für deu
Dctailverkanf adjustiert (83.331 HO.—

^.247 Ganzseidenwaren, bestickt (952.38) 1100.—
cx 248 Seidene Lufcstickercicu (Aetzware) (952. 38) 1100. —

249 Seidenbeutcltucb (476. 19) ' 400. —
^-,-250,. Ganzseiclengewebe, nicht beso uders.. he nannte:
' "*• glätte (hiebt fag'bnierte) (bedruckte 952: 38, andere 476. 19) 480. —

Anmerkung. Gesäumte, seidene Tascheu- und Umschlagtücher
unterliegen einem Zollxusclilag von 5 °/o.

b. fagoniorte (952.38) 950. —
Anmerkung. Als gauzseidenü g 1 a tte Gewebe und Armürcn

im Sinne der Nr. 250 a werden jene anerkannt, die, unabhängig da-
vou, ob sie einfarbig, längs-toiler quergestreift oiler kärriert siuil,

I
in der Bindung eine einheitlich regelmässige Oberfläche zeigen, die

' durch ciiic Kreuzung der Ketten- und Sehussfuden, welche sich nach
einer gewissen "beschränkten Anzahl von Fäden immer'wiederholt,
hergestellt-Dt,, und welche Stoffe mittels der gleichzeitigen Verwendung

mehrerer Litzen, erzeugt werden konuen, nämlich:
T a f f e t g e w e Ii c (Tafl'cte, Lonisines, Sarsenets, Mavcelines, Lus-

triue3, Failles, Gros-grains, Ottomans, Gros de Londres, Gros de
Suez, Gros de "Tours u. dgl.); j

Ivopergew che (Levantines, Surahs, Serges, Tricotincs, Cotes
satinces, Pcau ilc'-soie u..dgl.);

Satingcwebe (Satin de Lyon, Satin ture, Satin de Chine,
Mcssaline, Satin gree, .Satin mcrveiJleux, Satin Duchcssc," Satin
solch, Satin marquise, Satin Rhadamcs, Satin double'face u. .dgl.);

Armuren (Aminres royales,' Armures Rögencc, Armures-pri'-
eieuses, Armures piquees, Kettreps, Schussreps, Gros d'Italieu.dgl.).

Stoffe,-bei denen in der Form von Randstreifen (Bordüren) zwei
oder mehrere Armürcn (Bindungen) getrennt aUftvctcu, gehören zu
den glatten Geweben. Als solche sind die Stoffe zu'Rogen- und
Sonnenschirmen anzusehen, welche in der ganzen Breite aus einheitlicher

Bindnng (z. B. Taffet) bestehen und differierende Bindung
(zumeist Atlas oder Cannelö) unr in der Form und Ausdehnung vou
Randstreifen (Bordüren) aufweisen. Dor Charakter voll Randstreifen
(Bordüren) kann deu getrennt auftretenden Bindungen, der Stoffe zu

,Regen- und Sonnenschirmen oder Tücbeln- nur. dann zuerkannt
werden, wenn jeder Randstreifen schmäler ist, als der achte Teil
der Stoff- oder Tnchels'cite, auf welcher er senkrecht stellt. Als
Breite einer Bordüre ist die ganze Entfernung vom. Rande des
Spiegels bis zum äussersten Rande des Stoffes oder Tücheis,nur
dann anzasehc'11,' wenn der äusserstc Streifen längs der Tiichol-oder
Stoftkante gleichfalls abweichende Bindung gegenüber dem eigentlichen

Fond (Spiegel) aufweist.
Die Bindung und Zusammensetzung ilor Enden (Salilleistcn,

•lisicres), sofern nicht dadurch fiir die weitere Verwendung der
Gewebe bestimmte Effekte (zum Beispiel Bordüren lind dgl.) erzielt
werden, fällt fiir die Verzollung nicht in -Betracht.

Glatte :Gcwcbe im Stoff bedruckt, gelten'als glatt (bisher wie
faronierte).

Das Vorhandensein .von Ajour; uufl Schlingfadeneffckten von
unrechter Gaze raai-ht ein an sich glattes Gewebe, nicht zum faqo-
uievten (hisher wie faqonierte).

Als 1'a r 0 n i c r t sind ausser den Jacquarilgeweben solche Gewebe
zu betrachten, die aus der -Verbindung zweier'oder-mehrerer ge-.
trennt auftretender Armüren (Bindungen)'bestehen, seien es Ketteneffekte

(PeJcins), seien es Scliusseffektc (Lances).
Moirierte und gauff'rierte Stoffe, ferner in ilc'r Ivette bedruckte

Stoffe (Cbinös) werden als i'aqonierte behandelt. -

ex 253 GanzseiileneBänder (ausgenommen gestickte, solche aus Tiill, Gaze etc.,
• sowie Sammctbäniler) (952. 38):

Chinöbänder. ' ' .'
' 575..—

Moirdbiinilor ' 1050. —
andere. 1 : 950. —

cx 255 -Halbseidenwarcn, bestickt, aller Art (952.38) 1000.—
ex 258 Wirk- und Strickwaren ans Halbseide, ausgenommen Strümpfe, Socken

und Handschuhe (535..72) 600. —
ex 274 Unterkleider (Leibwäsche) 'aus Gesuudlieitskrepp :

a. baumwollene (400. —) 180. —
b. wollene (367.—) • 262.' —
c.. ganzseidenc (1667.—) : 750.' —
d. halbseidene (333.—) 585. —

ex 281 c Feinste Ilntgeflcchte, auch in Verbindung mit seidenen, baumwolleucn
und andern .zusammengeklebten Gespinstfaden (Textilsparterie)
(119.05) ^ 60.—')
Anmerkung. Hierunter'fallen auch Ilntgeflechte aus seideucn,

haumwollenen .und andern zusammengeklebten Gcpinstl'äilcn oder - -
aus Rosshaar,' untereinander kombiniert oder in Verbindung mit
Metallfäden.

298 Drncksorten, Ankündigungen und Plakate:
«. zwei- oder mehrfarbig oder mit Gold oder Silber-bedruckt oder

auf jffiotoincchnnischom Wege hergestellt:
1) mehrfarbige', mit Golil oder Silber hcilruckt, mit Lichtdrucken

oiler mit.Hille der pliotograpkischeu Schnellkopiermascliine
hergestellte Kopien odermitDruckenderTiefdiückpresse(42.86) 55. —

2) andere zweifarbige (meist 42. 86) 15. —

ex 316 Sclnihelastikcn, wenn die'darin vevarbcitcteu Gespinste bestehen:
a. aus Seide. Florettseide oder Kunstseide (166. 67) 180. —
b. ans andern Tcxtilstoff'en (119. 05) '• • • 165. —

ex 324 Sogenannte Tekko- und Salubnitapctcn aus Geweben von Baumwolle
oder Flachs (aus Baumwolle meist 142. 86; aus Flachs 95. 24) 60. —

J) Im übrigeu Bind im Vertrage folgeode AnslUzo für „feine Fleolitwaren, anoli in Verbindung mit
gewöhnlichen MuWialion" vereinbart: Strohbänder 4.GO (bilh. 4. 76), andere 36,— (btah. 35.71"),



Tor-.f Mr ZtllwualzTarif-Nr. Kronau
ex 330 Kalbleder, mit Ausnahme des lackierten Leders; per q. naturi'arbiges (21.43) 40.—

. andersfarbiges (42.86) 50.—
ex 34'J Treibriemen, flache, aueii Schlagriemen1):

1) aus lohgarem Leder 58. —
2) ans fett-,oder mine.ralgarem Leder sowii1 aus Rohhäuten „ 68.—

ex 358' Holzsehriften ihr Plskatdruek etc. (35. 71) 10. —

ex 359 Holzschnitzereien :

nielit in Verbindung mit andern Materialien (meiBt 35. 71) 40. —
in Verbindung mit andern Materialien, Leder oder Textilstofle

ausgenommen2) (meist 35.71). 50.—
ex 898 e Sehieferpiatten geschliffen, in den Dimensionen von 1.40 m Höhe

und darüber, bezw. von 50 em Breite und darüber (7. 14) 4.—
ex 394 51 Mikanit.platten, nieht zu einem bestimmten Gebrauchszweck vor¬

gerichtet (8. 57) 7. —
ex 409a Ringe u. dgl. Isoln-tionsgegenstäude uns Mikanit; Mikanitplatten,

zu einem bestimmten Gebrauchszweck vorgerichtet (85. 71) 15. —
Mikanitpapier (85.71) und -Leinwand (119.05) 15.—

ex 457 Peilen mit einer Ilieblänge:
von über 250 mm (23.81) 30.—
von 250 mm und weniger (35. 71) 45. —

ex 461 d Mohelnägel mit glatten oder runden Köpfen, aueh poliert (42. 86) 36. —
ex 467 Kratzen aller Art (47. 62) 65. —

Weberkämme, Weberkammzähne, aueh in Bunden oder Ringen
(47. 62); Weberseliiifte (17. 86 als Maschinenteile); Mailions : alle
diese aueh vernickelt (15.—

ex 470 Rachelfedern aus Stahl (28.57) oder aus Metallkomposition
ex 517 (42.88) 10. —
ex 479 5 Sehiistermesse.r, sineh grob gepliesst") (meist 35. 71, poliert 107.14) 40.—
ex 485 Möbelnägel mit Intonierten Köpfen aus unedlen Metallen, auch ver-

niekelt, vergoldet oder versilbert (95. 24) 95. —
ex 528 Wasserturbinen von mehr als 50 bis 1000 q (17.86) 19.—

532 Maschinen für die Baumwollspinnerei und -Zwirnerei (7.14) 5.—
584 Wehstühle und Ililfsmasehinen:

fiir die Seidenweberei (10. 12) 10. —
Selilieht- und Zettelmasehinen (10.12) 10.—

Wirkstiihle und Hillsmasehinen für die Wirkerei (10.12) 10.—

ex 538 Die eigentliche Papiermaschine mit dem Troekenapparat (11.90) 12.—
Kühlmasehinen von mehr als 100 q (17.86) 16.—
Teigwerkmanehinen (11.90) 12.—
Walzenstnble (11. 90) ' 18.—

'Allgemeine Anmerlcungen über 1 die Zollabfertigung von
Maschinen :

1) Bei der Tarifierung von Maschinen, Apparateu oder deren Be¬
standteilen bleiben Verbindungen mit andern Materialien ausser
Betraebt.

2) Als Teile von Maschinen oder Apparaten sind solehe nieht
namentlich tarifierte. Gegenstände zu verzolleu, die keinen andern
Gebrauch als zur,Zusammensetzung von Masehineu, bezw. Apparaten

zulassen.

ex 539 Dynamomasehiuen uud Elektromotoren (mit Ausnahme der Automobil-
' motoren '), aueh in untrennbarer Verbinduug mit meebanisehen

Vorriehtungeu oder Apparaten: Transformatoren (rotierende oder
ruhende Umformer ''):

Von mehr als 2 q bis 5 q 32.—
Von mehr als 5 q bis 30 q 27.—
Von mehr als 30 q bis 80 q 25. —
Von mehr als 80 q 20. —

543 Apparate, elektrische und elektroteehnisehe Vorrichtungen (Regula¬
toren, Widerstände, Anlasser n. dgl.), uieht besonders beuannte
(119.05):

Von 10 kg oder darunter • 120.—
Von mehr als 10 kg bis 25 kg 80. —
Von mehr als 25 kg bis 2 q 45. —
Von mehr als 2 q 30. —

ex 562 Platten, Bleehe und Draht aus Gold (2. 38) per kg 2.40
ex 567 Goldene Ketten aller Art (7.14) per kg 24.—

574 Instrumente, mathematische und physikalische, auch Geschwindig¬
keitsmesser (1.19) per kg 1. 50 °)

ex 576 Spreeh- uud ähnl. Masehineu, wie Phonographen, Grammophone u.
dgl. (119.05) •• 24.—

ex 582 Mechanische Spielwerke mit oder ohne Gehäuse, sowie Teile vou
soleheu (23.81) 24.—

i) Eisheriprc Zölle: Treibriemen in geschnittenen Streifen 35.71, genäht, gelocht, gekittet etc. 52.38;
Schlagriemen, nicht gei'ürbt 21.43, gefäibt 42.86. 2) Mit Seide gefütterte Kassetten unterliegen nacb Nr.
360 des neuen Tarifes einem Zoll von 72 Kr. (bisb. 178.57). 3) D.h. mit dentlicb sichtbaren, gleichlaufenden

Schleifstrichen. Automobil- und Fnhrradmotoren (bisber 17. 86) unterliegen nach Nr. 554 des neuen
Tarifes folgenden Zöllen: bis 50 kg 150.—, über 50 kg bis 2 q 120,—, über 2 q bis 4 q 100. —, über 4 q
CO.—. 6) Bisherige Zölle: Dynamomasohinen ohne Verbindung mit mechanischen Vorrichtungen oder
Apparaten, sowie Transformatoren 11.90, andere 17.S6. ü) Präzisionsinstrumente für wissenschaftliche
Zwecke sind nach Art. XI des neuen Tarifgesetzes zollfrei (wie bisber).

Tarif-Nr.

585 Taschenuhren: p« stäek
«. 1) Mit goldenen Gehäusen (2.38) 2.—

2) Mit zum geringem Teil goldenen Gehäusen (1. 79) 1.60
3) Mit silbernen Gehäusen, vergoldet oder mit vergoldeten oder

plattierten Rändern, Bügeln oder Knöpfen (1.19) .' 1.20
4) Mit andern Gehäusen, vergoldet oder mit vergoldeten oder

plattierten Rändern, Bügeln oder Knöpfen (—. 71) —.60
lt. 1) Mit silbernen Gehäusen (1.19) 1.20

2) Mit versilberten Gehäusen (—. 71) —.60
c. Mit andern Gehäusen (—. 71) —. 60 '

Anmerkung. Zu diesen Vertragszöllen werden ohnp Rücksicht
auf ihre Grösse alle-Taschenuhren zugelassen, aueh solche mit Spiel-,
Repetier- oder Weekervorriehtung.

586 Gehäuse zu Taschenuhren:
a. 1) goldene (1.67) 1.60

2) zum geringem Teil aus Gold (1. 07) .' 1.—
3) silberne, vergoldet oder mit vergoldeten oder plattierten Rän¬

dern, Bügeln oder Knöpfen (—. 48) —.50
4) andere, vergoldet oder mit vergoldeten oder plattierten Rän¬

dern, Bügeln oder Knöpfen (—.24) —.25
b. 1) silberne (—. 48) ' ' —.50

2) versilberte (—.24) —.25
e. andere (—.24) —.25

Anmerkung. Mittelstüekc von Uhrgehäusen (Carrurcs) sind, aueh
wenn sie ohne Deekel eingehen, wie vollständige Gehäuse zu
verzollen (bish. wie Uhrfournituren, s. Nr. 588).

587 Uhrwerke zu Tasebenuhren (—.71), auch Ubrwerkplatineu undRoli-
werke (Ebauehes) (bish. wie Uhrfournituren, s. Nr. 558) —. 60

588 Uhrfournituren für Tasebenuhren: '
per q

a. weder versilbert noeh vergoldet (95.24) 110.—
b. versilbert oder vergoldet (238. 10) 240. —

ex 589 Elektrische Uhren aller Art, ausgenommen die in Nr. 585 gehören¬
den (238. 10) 240. —

ex 599 o Chlorsaures Kali (14.29) und ehlorsaures Natron (23.81) 10.—
ex 602 Zinnsalz (Zinnehlornr) und andere Zinnpräparate (7. 14) 12. 50
ex 614 Kleber (Papp); Sehiistcrpapp (7. 14) 16. —
ex 622 Gerbsäuren (Tannin); Gallussäure, aueh Pyrogallussäure (23.81) 24.—

625 Teerfarbstoffe (3. 57):
1) Azo- und Sehwefelfarbeu: 12 Prozent vom Werte, im Maximum 45.—
2) andere: 12 Prozent vom Werte im Maximum 25. —

ex 626 Zylinderlaek (23.81) 20.—
ex 630 Zubereitete Arzneiwaren, sowie alle durch Etiketten ete. als Arznei-,

aueh Tierheilmittel bezeichneten Stoffe (57.14)- 57.—
ex 630 Gipssehienen, aueh in Büehsen (Patent Dr. W.-Saldi) (57.14) 6.—

Andere,zuHeilzweekenvorgeriebteteWatteuundVerbandmittel(57.14) 57. —
ex 637 a Türkisehrotöl (5. 95) 8. —

ex 647 Büeher, Druckeeliriften, .auch Kalender mit literarischen Beigaben,
Zeituugen, Karten (wissensebaftliebe), Musikalien. Papier, beschriebenes,

Akten und Manuskripte (frei) frei
648 Kupfer- und Stablstiebe, Steindrneke, Holzschnitte, Kunstdrucke in

Farben u.dgl.; alle diese mit Ausnahme der zu Nr. 299') gehörigen
Massenerzeugnisse der Bilddruekmanufaktur; Photographien (frei) frei

Anmerkungen zu den Nrn. 647 und 648:
1) Büeher, Kalender, Bilder (mit Ansnahme der zu Nr. 299

gehörigen Massenerzeugnisse der Bilddruekmanufaktur), Mnsiknoten
u. s. w., broschiert oder in Papier, Pappe, Buehbinderleinwand oder
Leder gebunden, sind naeb Nr. 647, beziehungsweise 648 zollfrei zu
behandeln. Hiebei bleiben Schliessen oder Besehläge aus unedeln
(aueh vergoldeten oder versilberten) Metallen ausser Betraebt.

Gold- und Silberdruek und Gold- und Silbersebnitt bleiben bei
der Tarifierung gebundener Büeher ii. s. w. der Nr. 647, sowie der
zu Nr. 648 gehörigen Bilder ausser Betraebt.

Bücher, Kalender, Bilder, Mnsiknoten u. s. w. in Einbänden, ganz
oder teilweise aus andern gewöhuliehen, feinen oder feinsten
Materialien sind nach den entsprechenden Nummern der Klas-e XXIX
(Tapier und Papierwaren) zu behandeln.

Einbände, Mappen. Kartons u. dgl., in welehe Büeher, Bilder
u. s. w. eiugelegt oder eingeschoben sind, werden aueh dann separat
naeh Beschaffenheit des Materials verzollt, wenn es kenntlich ist,

1 dass sie zu den eingelegten oder eingeschobenen Bflehern, Bildern
u. s. w. geböreu.

Dagegen bleiben handelsübliche, bloss zuiu Sehntze während des
Transportes dienende Enveloppen aus robem Pappendeckel, aueh mit
Etiketten, ferner bei Gebet- und Andaehtsbneliern dergleichen
Enveloppen aus Karton, auch mit gepresstem oder Buntpapier über-
zogeu, ausser Betraebt.

2) Kinderbilderbogeu und andere Bilder der Nr. 299, aueh mit
kurzem Text, gebunden, sowie Kinderbilderbneher sind nicht naelt
Nr. 648, sondern naeb den Bestimmungen der Klasse XXEX zu
behandeln. Büebern beigebundene Bilder, auch wenn letztere au sieh
zu Nr. 299 gehören, sowie in den Text von Büehern eingeschaltete
Illustrationen bleiben ohne 'Eiuflnsa auf die Tarifierung: solehe
Druckerzeugnisse fallen unter Nr. 647.

J) Nr. 299 enthält Ansätze von 40 bis 7ö Kioasn, je nach Art des Druckes.
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